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Amt für Umvrclt

Abwasserreinigu ngsan la ge

Genere lle r Entwässerungsplan

Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzge-
setz) vom 24.01.1991, SR 814.20

Gewässerschutzverordnung vom 28.1 0.1 998, SR 814.201

Kantonale Verordnung zum Schutz der Gewässer (Gewässerschutz-
verordnung) vom 19.12.2000, BGS 712.912

Kantonale Bauverordnung vom 03.07.1978, BGS 711:61

Kantonales Planungs- und Baugesetz vom 03.12.1978, BGS 711.1

Schweizerischer lngenieur- und Architektenverein

Schweizer Norm

Kantonales Gesetz über den Rechtsschutz in Verwaltungssachen (Venrval-

tungsrechtspflegegeseÞ) vom 15.1 1 .1970, BGS 124.1 I

Ve rba nd Sc hwe ize ris che r Abwa s s e r- und Gewäs se rschutzf achle ute

Kantonales Gesetz über die Rechte am Wasser (Wasserrechtsgesetz) vom
27.09.1959, BGS 712.11
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REGLEMENT ÜBER DIE ABWASSERGEBÜn ne¡I

D ie Gemein deversamml u n g der Einwoh nergemei n de Walte rswil

erlässt, gestützt auf

$ 56 des Gemeindegesetzes vom 16. Februar 1992, $ 39 des Planungs- und BaugeseÞes vom
3. Dezember 1978, $ 35 des Gesetzes über die Rechte am Wasser vom 27. September 1959
und

$ 3 der Verordnung über die Grundeigentümerbeiträge und -gebuhren vom 3. Juli 1978.

folgendes REGLEMENT
über die Abwassergebüh ren :

folgendes REGLEMENT
über die Abwassergebüh ren :

S f Finanzierung der
Abwasserbeseiti-
gung

S 2 Kostendeckende
verursacherorien-
tierte Gebühren

Die Gemeinde finanziert die öffentliche Abwasserbeseitigung
durch
a) Grundeigentümerbeitråge für Neuerschliessungen
b) Anschlussgebühren
c) die Benützungsgebühren (Grundgebühren und Verbrauchs-

gebühren)
d) allfällige Beiträge des Bundes und des Kantons gemäss be-

sonderer Gesetzgebung

Mit der Festsetzung der Höhe der Gebühren ist sicherzustellen,
dass die Kosten für Planung, Bau, Betrieb, Unterhalt, Sanierung
und Ersatz der Abwasseranlagen, die öffentlichen Zwecken die-
nen, inkl. die Kosten für die Verwaltung der Abwasserbeseitigung
sowie für die Erstellung und Nachführung des GEP, den Verur-
sachern überbunden uærden.

Die Gemeinde äufnet eine Spezialfinanzierung, deren Höhe in
einem angemessenen Verhältnis zum Wiederbeschaffungswert
und zur Lebensdauer der öffentlichen Abwasseranlagen steht.
Diese Spezialfinanzierung steht zur Deckung der Werterhal-
tungsmassnahmen und für künftige lnvestitionen zur Verfügung.

3 Die jährlich vorzunehmenden Abschreibungen und Einlagen in
die Spezialfinanzierung nach Absatz 2 betragen gemäss S 154
Gemeindegesetz mindestens I % vom jeuæiligen Restbuchwert
der öffentlichen Abwasseranlagen, mindestens jedoch.25 % von
gesamthaft:

1.25 % des aktuellen Wiederbeschaffungswertes der gemeindeei-
genen Kanalisation und des Anteils der Gemeinde an
den verba ndsei gene n Ka na lisationen,

3.00 % des aktuellen Wiederbeschaffungswertes der gemeindeei-
genen Abwasserreinigungsanlagen und des Anteils der
Gemeinde an den verbandseigenen Abwasserreinigungsan-
lage und

2.00 % des aktuellen Wiederbeschaffungswertes der gemeindeei-
genen Spezialbauwerke, wie z.B. Regenbecken und
Pumpstation und des Anteils der Gemeinde in an den ver-
bandseige nen Spezia lba uwerke n.
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S 3 Rechnungsführung

S 4 Grundeigentümer-
beiträge für Neu-
erschliessungen

S 5 Anschlussgebühren

S 6 BenüEungs-
gebühren

2

Die Gemeinde hat die Abwasserrechnung nach den allgemeinen
und besonderen Vorgaben zur Rechnungslegung Abu¡asser des
Departementes des lnnern zu führen.
Die Festlegung des Wiederbeschaffungswertes zur Bemessung
der Abschreibungen der Anlagen erfolgt in Abstimmung mit der
Gemeinde durch das Amt für Umuælt.

Grundeigentümerbeiträge für Neuerschliessungen richten sich
nach der kantonalen Verordnung und dem Reglement der Ge-
mei nde ü ber Gru ndeige ntü merbeiträge u nd -ge bü hre n.

I Zur Deckung der für die Abwasseranlagen getätigten lnvestitionen
ist für jeden Anschluss an die öffentliche Kanalisation eine An-
schlussgebühr zu bezahle n.

2 Die Anschlussgebühr für Schmutzabwasser wird aufgrund der
zonengewichteten Fläche (ZGF) erhoben.

3 Für nicht verschmutztes Regenwasser, das in die Kanalisation
eingeleitet wird, wird zusätzlich eine Anschlussgebuhr pro m2 zo-
nengewichtete Fläche erhobe n.

1 Zur Deckung allfälliger Fehlbeträge aus getätigten lnvestitionen
gemäss $ 5 Absatz 1 sowie zur Deckung der übrigen Kosten
gemäss S 2 Absatz 1, sind jährliche Benützungsgebühren
(Grundgebühr und Verbrauchsgebühr) zu bezahlen.

2 Über den Zeitraum von 5 Jahren beträgt der Anteil der Einnah-
men aus den Grundgebühren insgesamt 30 o/o und derjenige aus
den Verbrauchs gebü hren i nsgesa ml 7 0 o/o.

t Dle Grundgebühren werden pro Wohnung und pro lndustrie-,
Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieb erhoben.

4 Die Verbrauchsgebühren werden aufgrund des Wasser-
verbrauchs erhoben. Vorbehalten bleibt $ 7.

Für nicht der Kanalisation zugeführtes Regenwasser aus dem
Liegenschaftsbereich wird eine angemessene Reduktion auf die
Benützungsgebühren gemäss Gebührenordnung gewährt, sofern
das Regenwasser nicht einer öffentlichen Versickerungsanla-
ge zugeführt wird.

6 Wer das Wasser nicht oder nur teilweise aus der öffentlichen
Wasserversorgung bezieht und in die Kanalisation einleitet, hat
die zut Ermittlung des verbrauchten Wassers erforderlichen
Wasserzähler auf eigene Kosten nach den Vorschriften der
Wasserversorgung einbauen zu lassen. Andernfalls wird auf den
geschätzten Wasserverbrauch abgestellt. Die Schätzung erfolgt
nach Erfahrungswerten bei vergleichbaren Verhältnissen durch
die Bau- und Werkkommission.

Für laufende Brunnen, die an der Kanalisation angeschlossen
sind wird eine Benützungsgebühr erhoben. Dies erfolgt unab-
hängig davon, ob die Brunnen ab öffentlichem Wassernetz oder
einer privaten Quelle gespiesen uærden.
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S 7 lndustrie-, Gewer-
be- und Dienstleis-
tungsbetriebe

S I Fälligkeit

S I Einforderung, Ver-
zugszins, Verjäh-
rung

2

Für die Erhebung der Benützungsgebühren werden die Betriebe
unterteilt in Gross- und Kleineinleiter nach Massgabe der jeureils
gültigen Richtlinie zut Finanzierung der Abwasserbeseitigung
des VSA und des FES, nachfolgend VSA/FES-Richtlinie ge-
nannt.

Unter Vorbehalt von Absatz 3 uerden bei Kleineinleiterbetrieben
die Benützungsgebühren aufgrund des Abvr¡asseranfallb erhoben.
Die Eigentumerinnen und Eigentümer der anzuschliessenden
oder angeschlossenen Bauten und Anlagen habe die dazu nö-
tigen Messvorrichtungen auf ihre Kosten nach Weisung der Bau-
und Werkkommission einbauen zu lassen und zu unterhalten.

Besteht bei einem Kleineinleiterbetrieb offensichtlich kein
vræsentlicher Unterschied zwischen dem Abwasseranfall und
dem Wasserverbrauch, kann ihn die Bau- und Werkkommission
von der Pflicht zum Einbau von Messvorrichtungen für den
Abwasseranfall befreien und die Benützungsgebühren aufgrund
des Wasserverbrauchs erheben.

Bei Grosseinleiterbetrieben werden die Verbrauchsgebühren
aufgrund des Produkts aus dem Abwasseranfall multipliziert mit
dem gewichteten Verschmutzungsfaktor (gemäss VSA/FES-
Richtlinie) erhoben.

5 Die Bentitzungsgebühren sowie die Einzelheiten zur Ermittlung
des Abwasseranfalls und des gewichteten Verschmutzungsfak-
tors bei Grosseinleitern nach Absatz 4 können in einem öffent-
lich-rechtliche m Ve rtrag festge legt werden.

6 Besteht kein Vertragsverhältnis, erfolgt eine pauschale Einschät-
zung nach Absatz 4 anhand der Angaben des ARA-Betriebs.

Die Anschlussgebühr wird mit der lnanspruchnahme der öffentli-
chen Erscñliessungsanlagen fällig und ist innert 30 Tagen nach
Rechnu ngsstellung zu bezahlen.

2 Zahlungspflichtig für die Anschlussgebühr ist der/die Eigentü-
merrtn des angeschlossenen Gebäudes im Zeitpunkt des An-
scfi/usses.

3 Die Benützungsgebühren werden mit Rechnungsstellung fätlig und
sind innert 30 Tagen zu bezahlen.

1 Nach Abtauf der Zahtungsfrist wird die Gebührenforderung zum
nach Obligationenrecht geltenden Zinssatz für Venugszins (OR
Ar1. 104/Snverzinst.

2 Die Ánschlussgebühren verjähren 10 Jahre, die Benützungsge-
bühren 5 Jahre nach Eintritt der Fälligkeit. Für die Unterbrechung
der Verjährung sind die Vorschriften des Schweizerischen Obli-
gationenrechts srnngemäss anwendbar. Die Verjährung wird
ausserdem durch jede Einforderungshandlung (wie Rechnungs-
stell ung, M ah n ung) u nterbrochen.

3
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$ l0 Grundpfandrecht
der Gemeinde

S 1f Gebührenordnung

$ 12 Rechbschutz

$ 13 lnkrafttreten

Beschluss des Gemeinde-
rates vom

Beschluss der Gemeinde-
versammlung vom

Teilgenehmigt vom
Regierungsrat:

Änderungen:

2

Die Gemeinde kann für nicht bezahlte Beiträge innerhalb von 3
Monaten seit Fälligkeit ein gesetzliches Grundpfandrecht (S 284
lit. D und S 285 EG ZGB) eintragen /assen.

lm Falle der Weigerung des Eigentümers hat die Gemeinde beim
Amtsgerichtsprâsidenten die vorläufige Eintragung lS 285 Abs. 4
EG ZGB) zu verlangen, welche inne¡'t derselben Frist zu erfolgen
hat.

Die Höhe der Gebühren wird in der Gebührenordnung gemäss
Anhang festgelegt.

Der Gemeinderat erhält die Kompetenz die Gebühren anzupas-
sen, sofern dies zur Kostendeckung der Aufwendungen für die
Abwasserbeseitigung gemäss $ 2 erforderlich ist.

Gegen die Gebührenverfügung kann innert 10 Tagen beim Ge-
mei nderat Eins prache erhoben vr,erden.

Gegen den Einspracheentscheid des Gemeinderates kann innert
10 Tagen bei der kantonalen Schätzungskommission und gegen
deren Entscheid innert der gleichen Frist beim kantonalen Ver-
wa ltungsgericht Beschwerde erho ben werde n.

I Dieses Reglement tritt in Rechtskraft mit der Genehmigung durch
den Regierungsrat.

2 M¡t dem lnkrafttreten werden alle im Widerspruch stehenden frü-
heren Vorschriften aufgehoben. lnsbesondere wird das Kanalisa-
tionsreglement vom 6. Mai'1949 sowie die Art.7 und I des
Reglementes vom 14. Dezember 1995 über Grundeigentümer-
beiträge und -gebühren aufgehoben.

11. Novembe¡ 2002

28. November 2002

RRB Nr.20031947 vom27. Mai 2003

Gemein deversamml un g, 5. Juni 2003 (Gebüh ren ordnun g)
RRB Nr. ...

2

2

Die Gemeindepräsidentin
Yvonne von Arx

Die Gemeindeschreiberin
Cornelia Hunziker
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GEBUHRENORDNUNG

Anhang zum Reglement über die Abwassergebühren

Die Einwohnergemeinde/der Einwohnergemeinderat beschliesst, gestüEt auf g I des
Reglements über die Abwassergebührcn vom 28. November 2002 folgende Gebühren-
ordnung:

S f Anschlussgebühren I Die Anschlussgebühr für das Schmutzwasser jeder angeschlosse-
nen Baute und Anlage beträgt Fr.25.- pro m2 26p.

2 Die Anschlussgebühr für die Einleitung von unbelastetem Regen-
abruasser betrågt Fr.20.-- pro m276p.

r Die Grundgebühr beträgt Fr. 180.-- pro Wohnung.S 2 BenüEungsgebühr,
Aufteilung zwi-
schen Grundgebühr
und Verbrauchs-
gebühr

2 Die Grundgebühren für lndustrie- Gev'ærbe- und Dienstleistungsbe-
triebe werden gemäss $ 7 des Abwassergebührenreglementes im
einzelnen berechnet und vertraglich festgelegt. Für Kleineinleiter-
betriebe wird die Grundgebühr aufgrund festgelegter ,,Vergleichs-
wohneinheiten" und nach der Grundgebühr gemäss Absatz 1 be-
rechnet.

3 Die Verbrauchsgebühr beträgt Fr. 2.85 pro m3 Wasserverbrauch.

a Die Verbrauchsgebühr für Grosseinleiter wird gemäss g 6 Absatz 4
des Abwassergebührenreglementes nach der VSAiFES-Richtlinie
berechnet.

5 Für laufende Brunnen beträgt die Grundgebühr Fr. 50.-- pro Jahr.

6 Reduktion der Benützungsgebühren in speziellen Fällen:

a) Für die Versickerung von Regenabwasser über bewilligte private
Versickerungsanlagen bzw. private Einleitungen in ein oberirdi-
sches Gewässer wird eine Reduktion der Grundgebühr von 30 %
gewährt.

b) Sind Bauten und Anlagen nicht an die öffentliche Wasserversor-
gung jedoch an die öffentliche Abwasseranlagen angeschlos-
sen, werden die Benützungsgebühren für die Abwasserbeseiti-
gung entsprechend dem geschätzten Abwasseranfall erhoben
(Basis: 200 l/s Tag x E).

c) Bei Landwirtschaftsbetrieben, Gärtnereien etc., deren Abwasser
in die öffentlichen Abwasseranlagen eingeleitet werden, berech-
net sich die Verbrauchsgebühr nicht nach dem Wasser-
verbrauch, sondern aufgrund der geschäÞten tatsächlichen AF
wassermenge.

d) Für (vorgereinigtes) Baustellenabwasser wird eine Verbrauchs-
gebühr erhoben, die sich nach der geschätzten anfallenden Ab-
wasse rmen ge berechnet.
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